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2011

Agrarpolitik 2007
20031993 1998

1. Etappe
� Produktunabhängi-

ge Direktzahlungen

� Preissenkungen 

� Anreiz für besondere 
ökologische 
Leistungen (z.B. 
Biodiversität)

� Umbau des 
Grenzschutzes (WTO)

Entkoppelung

„mehr Ökologie“

Agrarpolitik 2002

2. Etappe
� Abschaffung 

Preis- u. Absatz-
garantien

� Aufhebung 
Butyra und
Käseunion 

� Ökologischer 
Leistungsnach-
weis für Direkt-
zahlungen (CC)

Deregulierung

„mehr Markt“

3. Etappe
� Aufhebung 

Milchkon-
tingentierung

� Versteigerung 
Fleischimport-
kontingente

� Ausbau soziale 
Begleit-
massnahmen

Deregulierung
„Wettbewerbs-

fähigkeit“

4. Etappe
� Aufhebung 

Export-
subventionen

� Marktstützung 
reduzieren

� Zollsenkung für 
Getreide
und Futtermittel

Stützung tiefer,
„Wettbewerbs-

fähigkeit“

2007

Agrarpolitik 2011Quelle: BLW

Bisherige Entwicklung
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5. Schritt: AP 14/17

• Umweltziele im
Vordergrund

• Targeting der Beiträge

• VSB

• KLB

• Prod. Syst. Beiträge

• LQB

• Verbesserung
Wirtschaftlichkeit mit
Anreizen

• QuNaV
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AP 18/21

• Zahlungsrahmenbotschaft

• Keine grundlegenden Änderungen gegenüber AP 14/17 
(Stabilität)

• Biodiversität: Mehr Qualität statt Flächenzuwachs

• Im Umweltbereich Schwerpunkte in den Bereichen der 
Effizienz der Nutzung von Ressourcen, da Ziele noch
nicht erreicht sind (Ressourceneffizienzbeiträge / 
Produktionssysteme),  Verlangsamung des 
Kulturlandverlusts und Risikominderung im Bereich
Pflanzenschutzmittel und Antibiotika
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Herausforderung von Morgen: Markt

� Potentieller Impact auf Wirtschaftlichkeit der Produktion
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Verwendung von Produktionsmitteln unter 
Druck

� Eund gleichzeitig wandern neue Schädlinge ein
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Einkommen unter Druck?

Liquide Mittel für Privatverbrauch

Liquide Mittel pro Betrieb
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Wo wir Perspektiven schaffen wollen
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Ziele im Bereich Markt
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Strategien zur wirtschaftlichen Produktion

• Zwei Grundstrategien zur wirtschaftlichen Produktion
• Konsequente Massnahmen zur Kostensenkung
• Steigerung der Erlöse durch konsequente Differenzierung = Steigerung der 

Wertschöpfung (Innovation, Nischenmärkte, etc.)

• Auch hier ist das Kostenmanagement wichtig

� Gilt für mit Nuancen für alle Produkte

Zucker Milch
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Ziele im Bereich Umwelt und natürliche 
Ressourcen
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Mögliche Stossrichtung Umwelt

Konzept ist allgemeingültig für die Bereiche Umwelt – Märkte - Betrieb
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Ziele im Bereich Betrieb/Management
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Mögliche Stossrichtung Betrieb

� Zusätzlicher Anreiz zur Generierung von Cash Flow

� Erfolgreiche Betriebe erhalten Mittel für Expansion

Betrieb 1 Betrieb 2 Betrieb 3 Betrieb 4 Betrieb 5 Betrieb 6 Betrieb 7 Betrieb 8 Betrieb 9

C
H

F

Cash Flow DZ als Anreiz für Marktleistung
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Ausblick agrarpolitische Geschäfte
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Aktualitäten aus dem Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Administrative Vereinfachungen

Biodiversitätsbereich

• Auf 2018 keine Vereinfachungen vorgesehen

• Übersichtsmerkblatt biodiversitätsfördernde Strukturen

• Kurzevaluation von Biodiversitätsbeitrags-Programmen in Zusammenarbeit mit 
Agridea → Fokus auf Vereinfachungen im bestehenden System

• Planung von Vereinfachungen im 2017 (insbesondere bei Hochstamm-
Feldobstbäumen und Hecken, Feld- und Ufergehölzen), unter Einbezug Externer 
→ VO-Paket 2018

Allgemein

• Themenblock «Aufzeichnungen, Nährstoffbilanz und Kontrolle» hat 
Vereinfachungspotential: Selbstverantwortung, Automatisierung und risikobasiert  
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Art. 55 Abs. 8

Die Beiträge nach Absatz 1 Buchstabe o [Artenreiche Grün- und Streueflächen im 
Sömmerungsgebiet] werden aufgrund der effektiven Bestossung begrenzt 
→ Anh. 7 Ziff. 3.1.1: CHF 150/ha, max. aber 300 je Normalstoss 

Art. 57 Abs. 3

Werden Ansätze für den Beitrag der Qualitätsstufe I oder der Qualitätsstufe II 
gesenkt, so kann der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin melden, dass er oder 
sie ab dem Jahr der Beitragssenkung auf die weitere Teilnahme verzichtet.

Art. 62 Abs. 3bis

Werden die Ansätze für den Vernetzungsbeitrag oder den Beitrag der Qualitätsstufe I 
oder der Qualitätsstufe II gesenkt, so kann der Bewirtschafter oder die 
Bewirtschafterin melden, dass er oder sie ab dem Jahr der Beitragssenkung auf die 
weitere Teilnahme verzichtet.

Aktualitäten aus dem Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Verordnungspaket 2016
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Anhang 4 → Hochstamm-Feldobstbäume

Ziff. 12.1.1: Begriff: Kernobst-, Steinobst- und Nussbäume sowie 
Edelkastanienbäume.

Ziff. 12.1.8: Hochstamm-Feldobstbäume mit einem Abstand von weniger als 10 m ab 
dem Stamm zu Waldrand, Hecken, Feld- und Ufergehölzen sowie Gewässern dürfen 
nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden.

Ziff. 12.2.4: Die Dichte darf maximal folgende Anzahl Bäume pro Hektare betragen:
a. 120 Kernobst- und Steinobstbäume, ohne Kirschbäume;
b. 100 Kirschbäume sowie Nuss- und Edelkastanienbäume.

Ziff. 12.2.4a: Die Beschränkung nach Ziffer 12.2.4 gilt nicht für vor dem 1. April 2001 
gepflanzte Bestände. Beim Ersatz von Bäumen dieser Bestände gilt Ziffer 12.2.4.

Verordnungspaket 2016
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Verordnungspaket 2017

Art. 55 Abs. 7

Befinden sich auf einer Fläche nach Absatz 1 Buchstabe a Bäume, die gedüngt 
werden, so wird die für den Beitrag massgebende Fläche um eine Are pro 
gedüngten Baum reduziert. Die Baumscheiben von bis zu fünfjährigen Bäumen 
dürfen mit Mist oder Kompost ohne Reduktion der für den Beitrag massgebenden 
Fläche gedüngt werden. 
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Verordnungspaket 2017

Art. 58 Abs. 4

Auf Biodiversitätsförderflächen dürfen keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht 
werden. Ausnahmen von dieser Regelung:

a. Einzelstock- oder Nesterbehandlungen von Problempflanzen sind gemäss 
Merkblatt „Herbizideinsatz in Biodiversitätsförderflächen – bewilligte 
Wirkstoffe“ Agridea und BLW, 2018 abrufbar unter www.blw.admin.ch > 
Instrumente > Direktzahlungen > Biodiversitätsbeiträge > Qualitätsbeitrag > 
Dokumentation zulässig, sofern diese nicht mit einem angemessenen 
Aufwand mechanisch bekämpft werden können.

b. In Waldweiden dürfen Pflanzenschutzmittel nur mit Bewilligung der für die 
Forstwirtschaft zuständigen kantonalen Stellen und unter Einhaltung der 
geltenden Verwendungsverbote und -einschränkungen verwendet werden. 

c. In Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt ist die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln nach Anhang 4 Ziffer 14.1.4 zulässig. 

d. Für Hochstamm-Feldobstbäume dürfen Pflanzenschutzmittel nach Anhang 1 
Ziffer 8 Buchstabe b verwendet werden.
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Verordnungspaket 2017

Anhang 4

Ziff. 12.1.8 

Es ist eine fachgerechte Baumpflege durchzuführen. Diese beinhaltet Formierung 
und Schnitt, Stamm- und Wurzelschutz sowie eine fachgerechte Bekämpfung von 
besonders gefährlichen Schadorganismen gemäss den Empfehlungen der 
Kantonalen Pflanzenschutzstellen. Bei Neupflanzungen ist der Standort 
fachgerecht zu wählen.

Ziff. 14.1.6 

Rebflächen mit natürlicher Artenvielfalt, einschliesslich Wendezonen, sind nicht 
anrechenbar, wenn der Gesamtanteil an Fettwiesengräsern (vor allem Lolium

perenne, Poa pratensis, Festuca rubra Agropyron repens) und Löwenzahn 
(Taraxacum officinale) mehr als 66 Prozent der Gesamtfläche beträgt.
(Verzicht auf Toleranzschwelle von 5% für invasive Neophyten)

Änderungen, die nicht BFF betreffen:
- Anpassungen bei Tierwohlprogramm (BTS und RAUS)
- Ressourceneffizienzbeiträge für Reben und Zuckerrüben
- in situ-Erhaltung von Futterpflanzen (Link von PGRELV zu DZV)


